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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Entwicklungspolitik

Im Februar 2020 publizierte der Bundesrat seine Botschaft zu den Kapitalerhöhungen
der Weltbankgruppe und der Afrikanischen Entwicklungsbank. Darin führte er aus,
dass sowohl der Entwicklungsausschuss der Weltbankgruppe (WBG) wie auch die
Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) eine Kapitalerhöhung der
Finanzierungsleistungen bis 2030 beschlossen hätten. Im Fall der Weltbankgruppe
verteilen sich die Erhöhungen auf zwei Teilorganisationen, namentlich die IFC und die
IBRD. Insgesamt beliefen sich die Kreditbeschlüsse auf CHF 2.7592 Mrd., an denen sich
die Schweiz als Mitglied zu beteiligen habe. De facto würde die Schweiz für USD 197.7
Mio. Aktien der IBRD und der IFC sowie für weitere USD 99.7 Mio. Aktien der AfDB
kaufen. Der restliche Betrag setze sich aus Garantiekapital für die IBRD (USD 649 Mio.)
und die AfDB (USD 1562 Mio.) zusammen. Dieses Garantiekapital wurde in der
Vergangenheit noch nie von einer multilateralen Entwicklungsbank eingefordert und
dient ausschliesslich der Verbesserung des Bonitätsratings. Zudem beantragte der
Bundesrat die Genehmigung der Änderung des Abkommens über die IFC: Die
qualifizierte Mehrheitsanforderung für Zustimmungen zu zukünftigen
Kapitalerhöhungen der IFC soll von 80 Prozent auf 85 Prozent angehoben werden. 
Der Ständerat behandelte die Kapitalerhöhungen in der Sommersession 2020, nachdem
die APK-SR die Beteiligung an den Kapitalerhöhungen und die Änderung des IFC-
Abkommens mit grosser Mehrheit zur Annahme empfohlen hatte, was
Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) im Rat hervorhob. Zu diskutieren gaben
jedoch zwei Minderheitsanträge, welche bereits in der Kommission gescheitert waren.
Eine Minderheit Sommaruga (sp, GE) verlangte, dass die Schweiz in den
Entscheidungsgremien der Weltbankgruppe und der Afrikanischen Entwicklungsbank
eine konsequente Null-Toleranz-Politik gegen Korruption führen und sich für die
Menschenrechte einsetzen müsste. Sommaruga wies darauf hin, dass auch
industrialisierte Staaten wie die Schweiz von den Investitionen der Weltbankgruppe
profitierten. Ein oft verwendetes Instrument seien öffentlich-private Partnerschaften
mit Beteiligung multinationaler Konzerne, welche der Korruption in
Entwicklungsländern Vorschub leisteten. Matthias Michel (fdp, ZG) empfand die
Forderung der Minderheit  bei einer Krediterhöhung als fehl am Platz. Er teile zwar
diese Grundwerte, doch es sei selektiv und etwas zufällig, sich nur gegen Korruption
einzusetzen, wenn die Schweiz doch für ein viel breiteres Wertespektrum stehe. Er
erwarte, dass der Bundesrat die Schweizer Grundwerte immer zum Ausdruck bringe,
auch ohne dass man dies gesetzlich verabschiede. Der Minderheitsantrag Sommaruga
wurde mit 28 zu 17 Stimmen abgelehnt.
Eine zweite Minderheit Vara (gp, NE) wollte die Finanzierung von Kohle-, Erdöl- und
Erdgasprojekten und von Projekten im Zusammenhang mit Stromerzeugung aus fossilen
Energien verbieten lassen. Die Schweiz müsse ihr Gewicht und ihren Einfluss nutzen,
um sich für eine kohärente und umfassende Klimapolitik einzusetzen, so die
Minderheitsführerin. Damian Müller argumentierte, dass dadurch auch Darlehen und
die Beratungstätigkeiten von Banken betroffen wären, was eine Mehrheit der APK-SR
abgelehnt habe. Zudem würden sämtliche Projekte der Entwicklungsbanken eng
begleitet und evaluiert. So könnte Bundesrat Parmelin als Schweizer Vertreter in der
Weltbankgruppe entsprechend Einfluss nehmen, wenn die Projekte den Werten der
Schweizer Aussenpolitik zuwiderliefen. Ebenjener Bundesrat warnte in der Folge davor,
dass dieser Minderheitsantrag die Arbeit der Entwicklungsbanken erschweren könnte.
Schliesslich seien beispielsweise Gaskraftwerke in Ländern mit mangelhafter
elektrischer Infrastruktur durchaus als Übergangstechnologie geeignet, um
Kohlekraftwerke abzulösen. Auch dieser Minderheitsantrag wurde mit 28 zu 15 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) verworfen.
Die Kapitalerhöhungen der Weltbankgruppe wurden in der Gesamtabstimmung mit 34
zu 4 Stimmen (bei 7 Enthaltungen), jene der Afrikanischen Entwicklungsbank mit 37 zu 4
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) angenommen. Auch den Bundesbeschluss über die
Genehmigung der Änderung des Abkommens über die IFC nahm der Ständerat mit 37 zu
4 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2020
AMANDO AMMANN
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Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Ständerätin Céline Vara (gp, NE) reichte im Juni 2020 ein Postulat mit dem Titel
«Anpassung der Wälder an die Klimaerwärmung. Wie steht es um die Biodiversität?»
ein. Mit dem Postulat forderte sie den Bundesrat auf, zu prüfen, ob Massnahmen zu
ergreifen seien, um die Biodiversität der Wälder zu erhalten – zusätzlich zu den bereits
getroffenen Schutzmassnahmen für Wälder im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Dabei solle insbesondere auf die Rolle des Totholzes und alter Bäume eingegangen
werden, sowie auf einheimische Pflanzenarten, welche den Klimawandel gut bewältigen
können. Falls die derzeitigen Massnahmen und Methoden nicht genügten, sollten
zusätzliche Massnahmen zur Bewirtschaftung des Waldes vorgeschlagen werden, die auf
das Ziel der Anpassung der Wälder an den Klimawandel und den Erhalt der Biodiversität
ausgerichtet seien. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats. Er begründete seinen Entscheid
damit, dass heute bereits sehr viel unternommen werde, um die Forderungen des
Postulats zu erfüllen. Er verwies dabei unter anderem auf Massnahmen und Arbeiten im
Rahmen der Waldpolitik 2020 oder des Aktionsplans der Strategie Biodiversität Schweiz
(AP SBS). Zudem werde im Zuge der Wirkungsanalyse AP SBS im Jahr 2022 der Effekt der
Sofortmassnahmen im Bereich der Waldbiodiversität geprüft.
Die kleine Kammer stimmte dem Postulat in der Herbstsession 2020 zu, mit Hinweis auf
die ebenfalls angenommene Motion Fässler (cvp, AI; Mo. 20.3745). Diese befasst sich
ebenfalls mit der Waldbewirtschaftung, legt den Fokus aber stärker auf den
Klimawandel und die Sicherstellung der Nutzung des Waldes. 2

POSTULAT
DATUM: 17.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Dezember 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht «Anpassung des Waldes an
den Klimawandel» in Erfüllung einer Motion von Claude Hêche (sp, JU; Mo. 19.4177),
übernommen von Stefan Engler (mitte, GR), sowie eines Postulats von Céline Vara (gp,
NE; Po. 20.3750). Das Ziel des Bundesrats in diesem Themenbereich besteht darin,
sowohl die Anpassungsfunktionen als auch die Emissionsreduktionsleistungen des
Waldes (beispielswiese die Speicherung von CO2 im Holz) zu stärken. Zudem sollen die
Wälder in der Regeneration, die sie aufgrund von klimabedingten Schäden durchlaufen
müssen, unterstützt werden. Um diese Hauptziele zu erreichen, legte der Bericht in 5
Handlungsfeldern insgesamt 19 neue Massnahmen (13 Sofortmassnahmen und 6
Prüfaufträge) fest, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Die Umsetzung der 13
Sofortmassnahmen könne unmittelbar beginnen, hielt der Bericht fest. Die dafür
notwendigen rechtlichen Grundlagen und der finanzielle Spielraum seien vorhanden.
Die Prüfaufträge hingegen verlangten nach weiteren Abklärungen, da es hier um
rechtliche oder finanzielle Anpassungen bestehender Regelungen gehe. Als Beispiel für
eine Sofortmassnahme wurde im Bericht die Weiterentwicklung waldbaulicher
Grundlagen und waldbaulicher Instrumente genannt. Ein Beispiel für einen Prüfauftrag
wäre derweil, zu untersuchen, wie eine zukunftsfähige Waldverjüngung sichergestellt
werden kann. 3

BERICHT
DATUM: 05.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Allgemeiner Umweltschutz

La motion de la sénatrice neuchâteloise Céline Vara (verts, NE) pour un contrôle de
l'effet des subventions sur le climat et la biodiversité a été transmise à la Commission
de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats
(CEATE-CE) pour un examen préalable. Maya Graf (verts, BL), qui a déposé cette
demande, estime, en effet, que le travail en commission permettra d'interroger
l'Administration fédérale sur les différents projets du Conseil fédéral à cet égard.
Comme expliqué dans la prise de position de ce dernier, l'exécutif a prévu diverses
analyses dont les premiers résultats devraient être publiés en 2024. A noter que
l'analyse de l'effet des subventions sur la biodiversité et le climat est l'un des objectifs
inscrits dans la Stratégie pour le développement durable 2030 et demeure l'un des
aspects central du Cadre mondial de de la biodiversité de Kunming approuvé par les
autorités. 4

MOTION
DATUM: 09.03.2023
KAREL ZIEHLI

1) AB SR, 2020, S. 388 ff.; BBl, 2020, S. 2501 ff.
2) AB SR, 2020, S. 917 ff.
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3) Bericht Bundesrat vom 2.12.22; Medienmitteilug BR vom 2.12.22
4) AB SR, 2023, S.162
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